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(1) Lizenzmarke für eine Saison  
 Erwachsene  35 € 
 Davon für den zuständigen LV  15 € 
 an den ÖPBV  20 € 
 Jugendliche (gehen zur Gänze an den LV)    8 € 
 
(2) Nenngelder 

Je Teilnehmer und Disziplin 
LM – Erwachsene 15 € 
LM – Jugendspieler   7 € 

 Nachnennung bei Turnier     5 € 
 
OÖBSV-Cup (je Team) 50 € 
Nachnennung bei Cup (je Team) 10 € 
 
B-Turnier – Erwachsene 15 € 
B-Turnier – Jugendspieler   7 € 

 Nachnennung bei Turnier     5 € 
 

 B-Turnier Masters 15 €  ( wird zum Preisgeld addiert ) 
 
 Mannschaft 1. Landesliga 120 € 
 Mannschaft 2. Landesliga 100 € 
 Mannschaft 3. Landesliga     70 €   
  
(3) OÖ-Landesverbandsabzeichen     4 € 
 
(4) Turnierabgaben 

Für OÖ-weite Turniere 10% des Preisgeldes 
  
(5) Honorare 
 Trainer je Stunde 15 € 
 Übungsleiter je Stunde   8 € 
 Schiedsrichtergebühr – pro Game bzw. 10 Punkte im 14/1          0,6 € 
 Beispiel:   9:6    = 15 Games x 0,6  =   9 € 
              125:78  = 203:10 = ca. 20 x 0,6 = 12 € 
 
(6) Rechtsmittelgebühren 
 Einspruch gegen die ÖRL   10 € 
 Protest an den Oberschiedsrichter   15 € 
 Einspruch an die WKL bzw. Protest   40 € 
 Einspruch beim LL-Referenten   50 € 
 Berufung an den Berufungssenat 100 € 
 Beschwerde an das Präsidium 100 € 
 

Die Rechtsmittelgebühr wird in dem Ausmaß zurückerstattet, in dem dem Begehren des 
Einbringenden Rechnung getragen wurde. Die Festlegung der Höhe erfolgt durch die mit der 
Entscheidung befasste Instanz und ist im jeweiligen Bescheid festzuhalten. 
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(7) Kilometergeld und Diäten     

 
Kilometergeld 0,15 € / km 
Tagsatz für 1 Tag 15 € 
 

(8) Tischgebühren für ausrichtende Vereine 
 
B-Turnier und Masters 20 € pro 8-Gruppe 
HighRun 2,5 € pro Teilnehmer 
LM – Allgemeine Klasse  25 € pro 8-Gruppe 
OÖBSV-Cup 7 € pro Mannschaft 
 
LM – Senioren 4 € pro Teilnehmer 
 
 

(9) Alle nicht aufgeführten Gebühren werden vom Präsidium festgelegt. 
 


